
1. die teilnahmebedingungen gelten – soweit nicht ausdrücklich etwas an-
deres vereinbart wurde – für alle von der Steuerberaterakademie rhein-
land-Pfalz durchgeführten lehrgänge.

2. eine anmeldung hat schriftlich – per Post, fax oder e-Mail – oder online 
zu erfolgen. die anmeldung wird mit eingang in der geschäftsstelle bzw. 
abschluss der Online-anmeldung ohne weitere bestätigung verbindlich. 
ein anspruch auf teilnahme besteht erst mit zahlung der teilnehmerge-
bühr. voraussetzung für die durchführung eines lehrgangs ist eine aus-
reichende teilnehmerzahl. 

 um rechtzeitige anmeldung wird gebeten. bei begrenzter teilnehmerzahl 
entscheidet die reihenfolge des eingangs der anmeldung in der ge-
schäftsstelle. der rechtsweg ist ausgeschlossen.

3. die gefahr der nichtteilnahme – gleich aus welchen gründen – liegt beim 
angemeldeten teilnehmer. ein der Steuerberaterakademie rheinland-
Pfalz gegenüber schriftlich zu erklärender rücktritt ist bis drei Wochen 
vor lehrgangsbeginn gegen eine verwaltungsgebühr von € 25,00 zzgl. 
gesetzlicher MwSt. möglich. ein späterer rücktritt ist nicht möglich.

 die prüfungsvorbereitenden lehrgänge „Steuerfachwirt“ und „fachassis-
tent lohn und gehalt“ können jeweils mit einer frist von sechs Wochen 
zum Semesterende schriftlich gekündigt werden. es erfolgt keine erstat-
tung bereits geleisteter raten.

 für die rechtzeitigkeit des rücktritts bzw. der Kündigung ist der eingang 
in der geschäftsstelle der Steuerberaterakademie rheinland-Pfalz maß-
geblich.

4. die zahlung der teilnehmergebühr erfolgt nach rechnungserhalt per 
überweisung oder bankeinzug. in fällen, in denen es erforderlich wird, 
die teilnehmergebühr anzumahnen, wird eine Mahngebühr von € 10,00 
erhoben.

 Soweit ein lehrgang – gleich aus welchen gründen – nicht stattfindet, 
wird dem angemeldeten die bereits gezahlte teilnehmergebühr erstattet. 
Weitere ansprüche des teilnehmers sind ausgeschlossen.

5. die Steuerberaterakademie rheinland-Pfalz übernimmt keine haftung für 
Schäden oder verluste, die im zusammenhang mit dem besuch einer 
veranstaltung entstehen.

teilnaHmebeDingungen 


